
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 20. August 2015
GZ. BMF-310205/0164-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5598/J vom 23. Juni 2015 der 

Abgeordneten Dr. Susanne Winter, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 3.: 

Spenden stellen aus Sicht der Steuersystematik eine Einkommensverwendung dar, deren 

Abzugsfähigkeit unter dem Gesichtspunkt der das Einkommensteuerrecht tragenden 

Prinzipien, insbesondere des Leistungsfähigkeitsprinzips, nicht geboten ist. Die steuerliche 

Begünstigung soll im Interesse einer Verhaltenslenkung erwünschtes Verhalten, im Fall der 

Spendenbegünstigung die verstärkte materielle Unterstützung bestimmter Institutionen, 

fördern. Dabei genießt der Gesetzgeber im Rahmen seines rechtspolitischen 

Gestaltungsspielraumes einen weiten Spielraum, welche Zwecke er als förderungswürdig 

ansieht. Die Bandbreite der als förderungswürdig angesehenen Zwecke und Institutionen ist 

– wie aus § 4a Einkommensteuergesetz (EStG) 1988 hervorgeht – durchaus breit und 

vielfältig: Neben Wissenschaft und Forschung sind beispielsweise kulturelle Einrichtungen, 

Entwicklungszusammenarbeit, Umweltschutz, die Verfolgung mildtätiger Zwecke und 

freiwillige Feuerwehren begünstigt. 
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Die Tatsache, dass der Gesetzgeber die in der vorliegenden parlamentarischen Anfrage 

angesprochene Begünstigung nur Tierschutzorganisationen, die ein Tierheim unterhalten, 

einräumt, lässt erkennen, dass Tierschutz nach den gesetzlichen Intentionen nur dann 

steuerlich gefördert werden soll, wenn er betreuungsbedürftigen Tieren unmittelbar 

zugutekommt.  Nach Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen ist diese Konkretisierung 

des Förderungszieles nicht unsachlich.  

 

 

Der Bundesminister: 
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